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RS OGH 1991/9/18 1Ob555/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1991

Norm

IPRG §41 Abs1

Rechtssatz

Hat sich ein Unternehmer mit gezielten Werbemaßnahmen in den Geltungsbereich eines fremden

Verbraucherschutzrechtes begehen, so muß der dieses gegen sich ebenso gelten lassen, wie der Verbraucher auf die

Geltung dieses Rechtes seines Aufenthaltsortes vertrauen darf (Schwimann IPR 132 f; derselbe in Rummel, ABGB, RdZ

2 zu § 41 IPRG; Hoyer in JBl 1988,783; Kropholler in RabelsZ 1978,641 f).
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